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Ötztaler Ache, Nesslachbrücke, Gemeinde Längenfeld 
schifffahrtspolizeiliche Maßnahmen  

Geschäftszahl 

Innsbruck, 
IIb2-5-1-0-1/ 
26.11.2007 

 

V E R O R D N U N G 
 
1) 
Der Landeshauptmann von Tirol verordnet gemäß § 17 Abs. 2 Ziffer 1 des Schifffahrtsgesetzes 1997 idgF 
ein Fahrverbot für alle Fahrzeuge und Schwimmkörper auf der Ötztaler Ache ab Flusskilometer 20,00 
(Nesslachbrücke) bis Flusskilometer 18,00.  
 
2) 
Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt durch Anbringung des Verbotszeichens „Verbot der 
Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art“ gemäß Anlage 2 Abschnitt 1 Ziffer 1 mit dem Zusatzzeichen („2000“) 
gemäß Anlage 2, Abschnitt 2 Ziffer 2  der Seen und Fluss-Verkehrsordnung 1990 idgF.. 
 
3) 
Die Verordnung tritt mit Anbringung der Schifffahrtszeichen in Kraft.  
 
4) 
Das Baubezirksamt Imst wird mit der Aufstellung der Schifffahrtszeichen beauftragt. Über die erfolgte 
Aufstellung ist ein Aktenvermerk anzufertigen und der Abteilung Verkehrsrecht des Amtes der Tiroler 
Landesregierung zu übermitteln.  
 

Für den Landeshauptmann: 
DR. CONSTANTINI 

 
 
 




